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GwG Gesetz verstehen:
Pflichten und Folgen klar
erklärt
Du denkst, das Geldwäschegesetz betrifft nur Banken, Notare oder die
zwielichtigen Gestalten aus Netflix-Dokus? Falsch gedacht. Wenn du
geschäftlich unterwegs bist – sei es als Makler, Händler, Finanzdienstleister
oder Betreiber eines Online-Marktplatzes – dann bist du schneller GwG-
pflichtig, als dir lieb ist. Und wer das ignoriert, riskiert nicht nur
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saftige Bußgelder, sondern auch den digitalen Pranger. Willkommen in der Welt
von Paragraphen, Pflichten und verdammt viel Papierkram – wir erklären dir,
was du wirklich wissen musst.

Was das Geldwäschegesetz (GwG) eigentlich ist – und warum es kein
optionaler Kram für Behörden ist
Wer vom GwG betroffen ist – Spoiler: mehr als du denkst
Welche Pflichten das GwG mit sich bringt – von Identifizierung bis
Verdachtsmeldung
Was die zentralen Begriffe wie “wirtschaftlich Berechtigter” und
“Transparenzregister” bedeuten
Welche Sanktionen bei Verstoß drohen – und warum die nicht nur
theoretisch sind
Wie du deine GwG-Pflichten konkret umsetzt – Schritt für Schritt
Welche Tools und Prozesse dir helfen, nicht den Überblick zu verlieren
Warum es keine Ausrede mehr gibt, sich nicht mit dem GwG
auseinanderzusetzen

Was ist das Geldwäschegesetz
(GwG)? – Hintergrund, Ziel und
Relevanz
Das Geldwäschegesetz (GwG) ist eines dieser Gesetze, das viele Unternehmer
erst dann ernst nehmen, wenn es zu spät ist – also wenn die BaFin, das
Bundeskriminalamt oder irgendeine Kammer an die Tür klopft. Dabei ist das GwG
längst keine Randnotiz mehr, sondern ein zentraler Bestandteil der deutschen
Regulierungslandschaft seit der ersten Fassung 1993 – mit mittlerweile
drastisch verschärften Anforderungen seit der Umsetzung der EU-Geldwäsche-
Richtlinien.

Das Ziel ist klar: Illegale Finanzströme erkennen, unterbinden und
verhindern, dass Kriminelle durch scheinbar legale Geschäfte ihr Geld
“waschen”. Und weil Geldwäsche nicht nur über Drogengeschäfte läuft, sondern
auch über Immobilien, Edelmetallhandel, Kunst, Finanzdienstleistungen oder
sogar Luxusuhren, ist der Kreis der Verpflichteten heute größer denn je.

Die Relevanz? Knallhart. Das GwG ist kein Papiertiger, sondern ein Gesetz mit
echten Zähnen. Wer seine Pflichten nicht erfüllt, riskiert Bußgelder in
Millionenhöhe, den Ausschluss aus Berufsverbänden, Reputationsschäden und im
Worst Case: Strafverfahren. Und nein, Unwissen schützt nicht. Wer beruflich
agiert, muss wissen, ob er GwG-pflichtig ist – und was das in der Praxis
bedeutet.

Die zentrale Idee: Transparenz schaffen. Das GwG zwingt Unternehmen dazu,
ihre Kunden genau zu kennen, wirtschaftlich Berechtigte zu identifizieren und
verdächtige Aktivitäten zu melden. Klingt nach Aufwand? Ist es. Aber auch
alternativlos.



Wer ist nach dem GwG
verpflichtet? – Verpflichtete
Personen und Sektoren
Der Kreis der sogenannten “Verpflichteten” nach § 2 GwG ist nicht nur breit,
sondern wächst stetig. Und wer glaubt, als kleiner Online-Händler oder Makler
sei man außen vor, dem sei gesagt: Die Realität sieht anders aus. Das Gesetz
kennt keine Ausreden – nur Pflichten. Hier ein Überblick über die wichtigsten
betroffenen Gruppen:

Finanzdienstleister und Kreditinstitute: Banken, Zahlungsdienstleister,
Leasinggesellschaften – sie alle sind Klassiker unter den
Verpflichteten.
Immobilienmakler: Ob Kauf oder Miete – wer Immobilien vermittelt, ist
GwG-pflichtig, und zwar ab dem ersten Gespräch mit dem Kunden.
Güterhändler: Wer mit Waren handelt und dabei Barzahlungen über 10.000
Euro entgegennimmt, fällt automatisch unter das GwG.
Versicherungsvermittler: Zumindest, wenn sie Lebensversicherungen oder
Investmentprodukte vertreiben.
Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater: Sobald sie an der Gründung,
Verwaltung oder Transaktion von Vermögenswerten beteiligt sind, greift
das Gesetz.
Digitale Plattformen und Krypto-Dienstleister: Willkommen im 21.
Jahrhundert – auch diese Akteure unterliegen seit 2020 verschärften GwG-
Pflichten.

Wer sich also fragt, ob das Gesetz überhaupt auf das eigene Geschäftsmodell
zutrifft, sollte sich nicht auf sein Bauchgefühl verlassen, sondern auf
juristische Klarheit setzen. Die BaFin gibt klare Leitlinien heraus, und wer
sich unsicher ist, sollte dringend eine GwG-Risikoanalyse durchführen – am
besten gestern.

Übrigens: Auch Geschäftsführer und Vorstände haften persönlich, wenn das
Unternehmen seinen Pflichten nicht nachkommt. Es geht also nicht nur um
Compliance, sondern um knallharte Haftungsvermeidung.

GwG-Pflichten im Detail – Was
du wirklich tun musst
Wer unter das GwG fällt, kann sich auf eine Reihe von Pflichten einstellen,
die weder optional noch verhandelbar sind. Diese Pflichten sind in § 10 GwG
festgelegt und gelten unabhängig von Unternehmensgröße oder Umsatz. Hier die
wichtigsten Anforderungen im Überblick:

KYC – Know Your Customer: Die Identifizierungspflicht verlangt, dass du



deine Kunden – und deren wirtschaftlich Berechtigte – eindeutig
identifizierst. Das umfasst Name, Adresse, Geburtsdatum,
Ausweisdokumente und bei juristischen Personen: Handelsregisterauszüge,
Gesellschafterlisten etc.
Risikoanalyse und internes Sicherungssystem: Du musst eine
unternehmensspezifische Risikoanalyse erstellen und daraus Maßnahmen
ableiten: z. B. Schulungen, interne Kontrollsysteme, Benennung eines
Geldwäschebeauftragten.
Verdachtsmeldungen: Wenn dir etwas komisch vorkommt (z. B. ungewöhnliche
Transaktionen, Barzahlungen, Intransparente Strukturen), musst du eine
Verdachtsmeldung an die FIU (Financial Intelligence Unit) abgeben – und
zwar unverzüglich.
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht: Alle Dokumente im Rahmen der
Identifizierung müssen 5 Jahre aufbewahrt werden – digital oder
physisch, aber jederzeit abrufbar.
Transparenzregister-Meldung: GmbHs, UGs, Stiftungen und viele weitere
Rechtseinheiten müssen ihre wirtschaftlich Berechtigten im
Transparenzregister eintragen lassen. Verstöße sind bußgeldbewährt.

Allein schon die Risikoanalyse ist ein Projekt für sich. Sie muss
dokumentiert, regelmäßig aktualisiert und auf Anfrage vorgelegt werden
können. Wer hier lügt, beschönigt oder gar keine Analyse vorweist, kann
direkt mit einem Ordnungsgeld rechnen. Und das ist kein Taschengeldbetrag.

Wichtig: Auch digitale Identifizierungsverfahren wie VideoIdent oder eIDAS-
konforme Lösungen sind erlaubt – aber nur, wenn sie die Anforderungen der
BaFin erfüllen. Einfach einen Ausweis per E-Mail schicken lassen? Sorry, das
reicht nicht.

Konsequenzen bei Verstößen –
Bußgelder, Reputationsschäden,
Pranger
Das GwG ist kein zahnloser Tiger. Wer seine Pflichten verletzt – sei es aus
Unwissen, Ignoranz oder Faulheit – muss mit empfindlichen Konsequenzen
rechnen. Die Bußgeldrahmen nach § 56 GwG sind drastisch angezogen worden. In
besonders schweren Fällen drohen:

Bußgelder bis zu 5 Millionen Euro oder bis zu 10 % des Jahresumsatzes
bei juristischen Personen
Veröffentlichung des Verstoßes im Internet (sog. “Naming & Shaming”)
durch die Aufsichtsbehörde
Berufsrechtliche Konsequenzen und Lizenzentzug
Strafrechtliche Ermittlungen bei vorsätzlichem Handeln

Besonders pikant: Die Veröffentlichung (“Prangerwirkung”) erfolgt mit voller
Namensnennung, Firmierung, Art des Verstoßes und Datum. Google liebt solche
Daten – und deine zukünftigen Geschäftspartner eher nicht.



Reputationsschäden sind meist teurer als das Bußgeld selbst. Wer einmal
öffentlich als “Geldwäsche-Compliance-Verweigerer” gebrandmarkt ist, hat es
schwer, Vertrauen zurückzugewinnen. Und für Banken, Investoren oder
Plattformbetreiber ist das oft ein K.O.-Kriterium.

Ein weiterer Punkt: Viele Branchen unterliegen zusätzlichen Anforderungen
durch ihre Kammern, Verbände oder Aufsichtsbehörden (z. B. IHK, BaFin,
Steuerberaterkammer). Diese führen eigene Prüfungen durch – und greifen
durch, wenn es sein muss.

So erfüllst du deine GwG-
Pflichten – Schritt-für-
Schritt-Anleitung
Du willst das Thema endlich sauber abhaken? Gut. Hier kommt deine Schritt-
für-Schritt-Anleitung:

Prüfe deine Verpflichtung: Geh § 2 GwG durch und kläre, ob dein1.
Geschäftsmodell betroffen ist. Bei Unsicherheit: Rechtsberatung
einholen.
Erstelle eine Risikoanalyse: Identifiziere typische Risiken deines2.
Geschäftsmodells (z. B. Barzahlungen, Kundenstruktur, Herkunftsländer)
und bewerte diese.
Implementiere ein Sicherungssystem: Schulungen, Prozesse,3.
Verantwortlichkeiten. Benenne ggf. einen Geldwäschebeauftragten.
Führe KYC-Prozesse ein: Verwende geprüfte Identifizierungsmethoden.4.
Dokumentiere alle Schritte revisionssicher.
Registriere dich beim Transparenzregister: Melde alle wirtschaftlich5.
Berechtigten fristgerecht und korrekt.
Setze ein Monitoring-System auf: Überwache Transaktionen, Kundendaten6.
und Auffälligkeiten automatisch.
Stelle Verdachtsmeldungen sicher: Kenne die Schwelle zur Meldung und7.
nutze die Plattform der FIU (goAML Web).
Archivierung nicht vergessen: Sichere alle relevanten Daten mindestens 58.
Jahre – DSGVO-konform.
Audits vorbereiten: Halte Unterlagen und Prozesse prüfungsbereit.9.
Simuliere regelmäßig interne Checks.

Wer das konsequent umsetzt, hat nicht nur seine Pflicht erfüllt, sondern sich
auch gegen mögliche Sanktionen abgesichert. Das kostet Zeit und Nerven – aber
deutlich weniger als das Gegenteil.

Fazit: GwG ist keine Option –



es ist Pflicht (und
Überlebensfrage)
Das Geldwäschegesetz ist ein regulatorisches Monster, ja. Aber es ist auch
ein unvermeidlicher Teil der unternehmerischen Realität. Wer sich heute noch
damit rausredet, “nichts gewusst” zu haben, wird morgen von der Realität
eingeholt – sei es durch Bußgeld, Ausschluss oder Google-Pranger. Compliance
ist keine Kür mehr, sondern Pflicht. Und wer sie ignoriert, spielt mit seiner
geschäftlichen Existenz.

Die gute Nachricht: Es gibt klare Regeln, bewährte Prozesse und jede Menge
Tools, um das GwG in den Griff zu bekommen. Was es braucht, ist ein bisschen
Disziplin, ein bisschen technisches Verständnis – und die Bereitschaft,
Verantwortung zu übernehmen. Kein Platz für Ausreden. Willkommen in der
echten Welt.


